
 

 

Bestätigung des Steueramtes ___________________ (zuständige Gemeinde) 

für die Gewährung des reduzierten Tarifs für den Schülerhort Sevelen 

 

Von den Unterhaltspflichtigen auszufüllen 
 
Name/Vorname des Kindes/der Kinder ....................................................................................... 

 

 ....................................................................................... 

 

Name/Vorname des/der Unterhaltspflichtigen ............................................................................. 

 

 ....................................................................................... 

 

Adresse (Strasse, PLZ, Wohnort):................................................................................................ 

 
Falls nicht steuerlich gemeinsam veranlagt

1)
 

Name/Vorname des Partners ...................................................................................................... 

 

Adresse (Strasse, PLZ, Wohnort): ............................................................................................... 

 
 

Vom Steueramt der zuständigen Gemeinde auszufüllen 
 

Das Steueramt der zuständigen Gemeinde bestätigt hiermit, dass die oben erwähnten Unter-
haltspflichtigen folgende steuerbare Einkommen (für Staats- und Gemeindesteuer) aufgrund 
der letzten definitiven und provisorischen Veranlagung ausweisen (Angaben in CHF): 
 
Unterhaltspflichtige 

Steuerpflichtige Periode:………………Steuerbares Einkommen (definitiv): .................................  

Steuerpflichtige Periode:………………Steuerbares Einkommen (provisorisch) ............................  
 
Partner / Partnerin 

Steuerpflichtige Periode:………………Steuerbares Einkommen (definitiv): .................................  

Steuerpflichtige Periode:………………Steuerbares Einkommen (provisorisch) ............................  
 

1
) Bei alleinstehenden Elternteilen, die im gleichen Haushalt mit Dritten leben (z.B. im Konkubinat, in 

Wohngemeinschaft), wird mit dem steuerbaren Einkommen des betreuenden Elternteils und des 
Partners/der Partnerin gerechnet. Dasselbe gilt bei unverheirateten leiblichen Eltern oder Adoptiveltern, 
die im gleichen Haushalt leben. 
 
Bei Zweielternfamilien wird mit dem steuerbaren Einkommen des berufstätigen Elternteils oder beider 
berufstätigen Elternteile gerechnet (gilt auch für den nicht leiblichen Elternteil). 
 

Ort .............................., Datum ..........................      Unterschrift und Stempel des Steueramtes 


